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Pünktlich zum Tag des Welt-Down-
Syndroms ist das 25-jährige Jubiläum 
des Magazins „Ohrenkuss“ gefeiert 
worden.
Im März 2023 ist die 50. Ausgabe 
des Ohrenkuss-Magazins erschie-
nen. Das Jubiläumsheft hat das The-
ma FREUNDSCHAFT. 50 Autor*innen 
mit Down-Syndrom haben an dieser 
Ausgabe mitgeschrieben. Ihre Texte 
sind gleichermaßen minimalistisch 
und poetisch und fi nden eine große 
Zahl an Leser*innen. Paradox, denn 
letztes Jahr hat ein nicht-invasiver 

vorgeburtlicher Bluttest 
eine Kassenzulassung 
bekommen, der die vor-
geburtliche Selektion von 
Menschen mit Down-Syn-
drom zum gesellschaftlichen Normal-
fall erklärt.  Eine Fragestunde dazu im 
Deutschen Bundestag verwies diffus 
auf das „reproduktive Selbstbestim-
mungsrecht“ der Frauen und „auf 
soziale Gerechtigkeit“, die nicht am 
Geldbeutel scheitern solle.
Was die gesellschaftliche Auswir-
kungen sein könnten, ließ der par-

lamentarische Staatssekretär beim 
Bundesministerium für Gesundheit  
absichtsvoll und respektlos offen.
Teilweise nachzulesen in:
https://dserver.bundestag.de/
btp/20/20090.pdf
 
Ohrenkuss zeigt, dass es anders 
geht.

Die Klimakatastrophe betrifft alle, Men-

schen mit Behinderung aber besonders. 

Bei Flutkatastrophen können sie mögli-

cherweise nicht schwimmen, die Warn-

hinweise vielleicht nicht hören oder 

sehen, ein bedrohtes Haus oder Heim 

nicht rechtzeitig verlassen. Oft sind sie 

ärmer, was auch in der gefahrvoll sein 

kann. „Die Ausbeutung von Menschen 

und Natur nimmt keine Rücksicht auf 

Menschen mit chronischen Krankheiten 

oder Behinderungen. Klima-, Behin-

derten- und Menschenrechtsaktivist*

innen dürfen sich dieser Einsicht nicht 

verschließen.“  Das schreibt Michael 

Zander (  S.    3). Und er schreibt über 

ein Buch, das sich mit einer „Kampfvo-

kabel“ auseinandersetzt – dem „Privi-

leg“. „Eine nachhaltige Lösung würde 

weder in einem ‚Schonraum‘ für die 

Benachteiligten noch in einem ‚fairen 

Wettbewerb‘ bestehen, in dem es not-

wendigerweise Gewinner und Verlierer 

gibt. Vielmehr müsste es langfristig da-

rum gehen, gemeinsam dafür zu sorgen, 

dass genug für alle da ist.“ (  S.    4) Unab-

hängig von materiellen Bedingungen, das 

macht die Biographie von Udo Sierck klar, 

sind auch Einstellungen zu Menschen mit 

Behinderung von Bedeutung. Fredi Saal, 

früher Mitbegründer der Behinderten-

bewegung:  „Solange das Behinderten-

schicksal immer noch als bedauernswert, 

‚nichtseinsollend‘ empfunden wird, solan-

ge erfordert es vom einzelnen Behinderten 

noch viel Mut, sich im normalen Leben als

normaler Mensch behaupten zu wol-

len.“ (  S.    6). Im deutsche Betreuungs-

recht ist viel von Selbstbestimmung 

und Autonomie die Rede. „Damit fügt 

sich das neue Betreuungsrecht nicht

nur in die emanzipatorische Vorgabe der 

UN-Behindertenrechtskonvention, son-

dern auch in das neoliberale Paradigma 

vom unabhängigen, für sich selbst ste-

henden und sich selbst regulierenden 

Individuum, das weder auf private noch 

auf staatliche Hilfen angewiesen ist.“ 

Dass dies nicht zum Vorteil aller wird, 

darauf macht Karin Michel, Philoso-

phieprofessorin und gesetzliche Be-

treuerin, aufmerksam (  S.    2). Rebecca 

Maskos macht sich Gedanken über das 

Verhältnis von Technik, Hilfsmitteln und 

Mensch (  S.    8). Wir alle sind abhängig 

von Technik, das wird gemeinhin als 

„Privileg“ moderner Lebensweisen 

gesehen. Negativ erscheint wohl eher 

das Angewiesensein auf elektronische 

Hilfsmittel. Die Hilfsmittel sind augen-

fälligere und sichtbarere Geräte, von 

denen Mensch abhängig ist und ver-

weisen auf unser aller Verletzlichkeit.

FÜR DAS NEWSLETTER TEAM
ERIKA FEYERABEND

 

Inklusion – aber nur wenn es geht!
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Notizen zum neuen Betreuungsrecht
Seit dem 01.01.2023 ist eine novel-
lierte Fassung des deutschen Betreu-

ungsrechts in Kraft. Anlass der 
Gesetzesänderung ist der § 12, 
Absatz 3 der UN-BRK, der die Ver-
tragsstaaten auf die Förderung 
der Rechts- und Handlungsfähig-

keit von Menschen mit Behinderungen 
verpfl ichtet. Die Reform des Betreu-
ungsrechts dient der Erweiterung von 
Rechten und Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten der betreuten Menschen 
bei gleichzeitiger Verbesserung ihres 
Schutzes durch neue Pfl ichten der Be-
treuenden. Die rechtliche Betreuung 
soll betreute Menschen insbesondere 
dabei unterstützen, die eigenen Le-
bensvorstellungen, Wünsche und Ent-
scheidungen zu verwirklichen, aber 
auch daruf hinwirken, dass sie ihre 
Angelegenheiten möglichst selber re-
geln. Die zentrale Neuerung liegt im 
§ 1821 BGB: Neben der Verpfl ichtung 
zur Autonomisierung der Betreuten 
wird der Betreuung eine Rechtspfl icht 
zur laufenden persönlichen Kontakt-
aufnahme und Besprechung der Be-
treuungsangelegenheiten mit den 
Betreuten eingeschrieben. 

„Wunschbefolgung“, „Unterstützung 
vor Vertretung“, „Kommunikation“ 
und „Rehabilitation“ lauten die neu-
en Rechtsgrundsätze. So weit, so gut: 
Für die rechtlich zu betreuenden Men-
schen bedeuten diese Grundsätze ein 
deutliches Plus an Mitbestimmungs-
möglichkeiten, Sichtbarkeit und 
Schutz vor den paternalistischen Ten-
denzen des alten Betreuungsrechts: 
Darin war trotz Verabschiedung der 
„Vormundschaft“ immer noch eine 
Angleichung der rechtlichen Vertre-
tung erwachsener Menschen an die 
rechtliche Vertretung von Kindern zu 
fi nden. 

Das neue Betreuungsrecht legt be-
sonderen Wert auf den persönlichen 

Kontakt und auf die Kommunikation 
mit den Betreuten. Beides dient dem 
Ausbau von deren Entfaltungs- und 
Partizipationsmöglichkeiten. Zugleich 
fordert der Rehabilitationsauftrag den 
Betreuten einen erhöhten Einsatz ab. 
Diese sollen sich „fi t“ machen lassen 
für die eigenständige Besorgung ihrer 
Angelegenheiten, um von fremden 
Hilfen möglichst schnell unabhängig 
zu werden. Das neue Betreuungsrecht 

fügt sich damit einerseits in 
die emanzipatorische Vor-
gabe des UN-Behinderten-
rechtskonvention. Sie fügt 
sich aber andererseits auch 

in das neoliberale Paradigma vom 
unabhängigen, für sich selbst ste-
henden und sich selbst regulierenden 
Individuum, das weder auf private 
noch auf staatliche Hilfen angewie-
sen ist. Um die neuen Zielsetzungen 
zu erfüllen, werden der rechtlichen 
Betreuung nun auch genuin pädago-
gische Kompetenzen abverlangt. Di-
ese Kompetenzen richten sich primär 
auf diejenigen Betreuten, die sowieso 
schon „fi t“ sind. Die Unterstützung 
von Menschen mit weitreichenden 
kognitiven Beeinträchtigungen und 
hohem Unterstützungsbedarf etwa 
aufgrund zusätzlicher Beeinträchti-
gungen des Hörens und Sprechens, 
des Sehens, der Motorik oder der psy-
chisch-emotionalen Fähigkeiten wird 
für den neuen Auftrag der Betreuung 
zur Herausforderung: „Nicht-rehabi-
litationsfähige“ Behinderungen wer-
den zum Problem. Ein Schwerpunkt 
des neuen Betreuungsrechts liegt bei 
der Erziehung individueller Menschen 
mit Behinderungen zur 
Angleichung an den 
gesellschaftlichen Maß-
stab allgemeiner Unab-
hängigkeit, der heute 
die Mehrheitsgesellschaft bestimmt. 
Er liegt nicht bei der Verbesserung 
gesellschaftlich behindernder Struk-

turen,  z.B. beim sozialen und recht-
lichen Vorgehen gegen Vorurteile und 
Barrieren. 

Wenn in der rechtlichen Betreuung 
‚professionelle Qualitätsstandards für 
Mechanismen der unterstützten Kom-
munikation‘ entwickelt und praktisch 
umgesetzt werden sollen, so verlangt 
dies auch einen erhöhten Einsatz auf 
der Seite der Betreuenden: Für die 
geforderte Kommunikations- und Be-
ziehungsarbeit und für die Förderung 
relationaler Autonomie ist eine Aus-
weitung der personenbezogenen Sor-
getätigkeit erforderlich. Dazu braucht 
es Fähigkeiten und Tätigkeiten, die 
der Beziehungsgestaltung gelten und 
die nur prozess- und resonanzorien-
tiert ausgeübt werden können. Sie 
nehmen Zeit in Anspruch und 
sind nicht zu „rationalisieren“ 
oder effi zienzsteigernd zu ver-
dichten. Es handelt sich um Tä-
tigkeiten, die für pädagogische, 
therapeutische oder pfl egende Berufe 
charakteristisch sind. Zugleich sind sie 
allgemeine Schlüsselelemente einer 
weiblich konnotierten, gesellschaft-
lich wenig anerkannten Care-Arbeit, 
die oft mit der selbstverständlichen 
Erwartung verknüpft ist, auch in ih-
ren professionellen Formen kosten-
günstig bzw. in kostenfreier Mehr-
arbeit erbracht zu werden. So auch 
im novellierten Betreuungsrecht. In 
dessen Pädagogisierungs- und Reha-
bilitationsorientierung sucht man die 
erhöhte Anerkennung und Wertschät-
zung von Formen weitreichender und 
mehrfacher Behinderungen wie auch 
die Anerkennung und Wertschätzung 
personenenbezogener Sorgetätigkeit 
- etwa durch eine rechtliche Neurege-
lung von Stundenkontingenten und 
Vergütungen bzw. Aufwandsentschä-
digungen, leider vergebens.

KARIN MICHEL, WUPPERTAL
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  Fortsetzung S.8

»In durch die Klimakrise verursach-
ten Notfällen haben Menschen mit 
Behinderung ein erhöhtes Risiko zu 
sterben«, stellte ein im Januar in der 
Fachzeitschrift »Nature Climate Chan-
ge« veröffentlichter Kommentar fest. 
Chronisch kranke und behinderte 
Menschen, die gemeinsam etwa ein 
Achtel der Weltbevölkerung ausmach-
ten, seien von allen Folgen der globa-
len Erwärmung besonders betroffen, 
so das Team um Penelope Stein von 
der US-amerikanischen Harvard Law 
School, vor allem Hitzewellen und 
Flutkatastrophen seien gefährlich. 
Die Autor*innen machen Vorschläge 
für eine inklusive Gestaltung des Ka-
tastrophenschutzes und zur Stärkung 
der Klimaresilienz: Auch in Notfällen 
müsse der individuelle Hilfebedarf be-
rücksichtigt werden, etwa durch bar-
rierefreie Notunterkünfte, Gebärden-
verdolmetschung, Medikamente oder 
Notstromaggregate für Beatmungs-
geräte. Andernfalls kann es dazu 
kommen, dass die Kommunikation in 
Krisensituationen scheitert und Men-
schen lebenswichtige Unterstützung 
verwehrt bleibt. Der Wissenschaft fal-
le die Aufgabe zu, differenziertere Da-
ten zu erheben und Interventionen zu 
entwickeln. Staaten, die sich in ihrer 
Politik nicht an das im Pariser Abkom-
men festgelegte 1,5-Grad-Ziel halten, 
machten sich einer Verletzung von 
Menschenrechten schuldig. Zu ihnen 
gehört auch die Bundesrepublik.

UN-Generalsekretär António Guterres 
warnte anlässlich der Eröffnung 
der Klimakonferenz von Scharm El-
Scheikh im November 2022 erneut, 
dass die Welt auf dem Weg »in die 
Klimahölle« sei und »den Fuß noch 
auf dem Gaspedal« habe. Ein ähn-

liches Bild zeichnete ein Bericht, den 
die damalige UN-Hochkommissarin 
für Menschenrechte Michelle Bache-
let bereits 2020 vorgelegt hat. Dieser 
hebt hervor, dass behinderte Men-
schen besonders von Armut betroffen 
seien, was in der Klimakrise zu beson-
deren Gefährdungen führe. Bachelet 
forderte die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention und des 
Rahmenabkommens von Sendai, in 
dem ein inklusiver Katastrophen-
schutz vorgesehen ist, der die Belan-
ge behinderter Menschen berücksich-
tigt. Der Bericht fordert, ebenso wie 
der in »Nature Climate Change« er-
schienene Kommentar, Selbsthilfeor-
ganisationen behinderter Menschen 
verstärkt in den Kampf gegen den Kli-
mawandel einzubeziehen und deren 
Expertise zu nutzen.

Während der Österrei-
chische Behindertenrat im 
September 2022 eine erste 
Fachkonferenz unter dem 
Titel »Klimakrise: Ohne uns 
keine Zukunft« veranstalte-
te, scheint das Thema hier-
zulande noch nicht recht 
angekommen zu sein. Dabei 
zeigen sich auch in Deutsch-
land mittlerweile die zerstörerischen 
und tödlichen Folgen der globalen 
Erwärmung. Bei der Flutkatastrophe 
im Ahrtal 2021 kamen 134 Menschen 
ums Leben. In der Nacht vom 14. auf 
den 15. Juli ertranken auch zwölf 
Bewohner*innen einer Behinderten-
einrichtung der Lebenshilfe im rhein-
land-pfälzischen Sinzig, der einzige 
anwesende Mitarbeiter konnte nicht 
alle Bewohner*innen aus dem über-
schwemmten Erdgeschoss retten. Die 
Verantwortung für den Tod der behin-

derten Menschen will weder die Ein-
richtung noch der Katastrophenschutz 
übernehmen. Wann der vom Landtag 
eingesetzte Untersuchungsausschuss 
seine Arbeit beendet haben wird, ist 
noch offen. Der Zusammenhang zwi-
schen der Flutkatastrophe, dem unzu-
reichendem Katastrophenschutz und 
der Klimakrise zeigt deutlich, dass 
behinderte Menschen besonders 
gefährdet sind und dass die Bedin-
gungen und das Handeln vor Ort eine 
entscheidende Rolle spielen können.

Die Klimabewegung bemüht sich 
um eine Beteiligung behinderter 
Menschen: An Blockaden gegen die 
Räumung des Dorfes Lützerath in 
Nordrhein-Westfalen, das dem Braun-
kohletagebau des Stromkonzerns 
RWE weichen soll, nahmen mehrere 

Personen im Rollstuhl teil. Andere 
seilten sich von einer Autobahnbrücke 
ab. Organisationen wie Ende Gelände 
gestalten ihre Mobilisierung inklusiv, 
indem sie beispielsweise einen soge-
nannten Bunten Finger bilden, also 
einen Protestzug, an dem unter an-
derem gehbeeinträchtigte Menschen 
teilnehmen können. Eine intensive 
Kooperation zwischen Klima- und Be-
hindertenbewegung steht allerdings 
noch aus.

Bunte Finger gegen die Klimakrise
Chronisch kranke und behinderte Menschen sind von allen Folgen der 
globalen Erwärmung besonders betroffen
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„Mach dir von Zeit zu Zeit klar, 
was deine Privilegien sind!“ for-
dert der behindertenpolitische 
Aktivist Raúl Krauthausen das 
Publikum in einem Video auf der 
Internetplattform „TikTok“ auf. 
Wer sich mit Social Media-Inhal-
ten zum Thema Diskriminierung 
beschäftigt, stößt früher oder 
später auf sogenannte Privile-
gienkritik. Im Zusammenhang 
mit Behinderung ist häufi g vom 
„able-bodied privilege“ die Rede, 
also von den sogenannten Privile-
gien nichtbehinderter Menschen. 
Was ist von dieser Kritik zu hal-
ten? Ist sie emanzipatorisch und 
ein authentischer Ausdruck der 
Forderungen benachteiligter 
Minderheiten?

Antworten auf diese Fragen 
verspricht ein neues Buch aus 
dem Reclam-Verlag, das Mar-
kus Rieger-Ladich vorgelegt hat, 
Professor für Allgemeine Erzie-
hungswissenschaft an der Universität 
Tübingen. Es widmet sich dem Privi-
leg als „Kampfvokabel und Erkennt-
nisinstrument“. Aus Sicht des Autors 
handelt es sich beim Privilegienbe-
griff um „eines der wirkungsvollsten 
Instrumente“ des politischen Aktivis-
mus, denn damit lasse sich Diskrimi-
nierung „markieren und skandalisie-
ren“ (S. 11). 

Rieger-Ladichs Begriffsgeschichte be-
ginnt mit den von der Obrigkeit ver-
liehenen Privilegien in europäischen 
Feudalgesellschaften bis zur Fran-
zösischen Revolution. Und sie setzt 
sich fort in einer Skizze über das Bil-
dungsprivileg der bürgerlichen Klas-

sen nach 1945. Beide Kapitel sind für 
sich genommen interessant zu lesen, 
aber sie tragen wenig zur Analyse der 
heutigen Debatte bei, weil ihnen noch 
ein völlig anderer Privilegienbegriff 
zugrunde liegt. Deutlich wird das in 
einem Zitat aus dem Jahr 1972, in dem 
der marxistische Soziologe György 
Széll die Rede von der „Unterprivile-
gierung“ kritisiert: „Wenn man unter 
Privilegierung versteht, Vorrechte 
gegenüber anderen Gesellschafts-
mitgliedern zu haben, so kann es nur 
Privilegierte und Nichtprivilegierte 
geben. […] Es liegt in der Natur der Sa-
che, dass Privilegien immer nur von 
einer Minderheit besessen werden, 
denen die Masse der Nichtprivilegier-
ten gegenübersteht.“ (S. 76)

Das ist ein zentraler Unterschied 
zur heutigen Debatte in den so-
zialen Medien. Nicht mehr be-
güterte Minderheiten haben 
demnach Privilegien, sondern 
– entgegen der ursprünglichen 
Wortbedeutung – Mehrheiten, 
sofern diese nicht diskriminiert 
werden. Und da jeder Mensch 
auch die Erfahrung macht, in 
bestimmter Hinsicht nicht be-
nachteiligt zu werden, haben 
dementsprechend alle Menschen 
Privilegien. Eingeführt wurde 
dieses Verständnis Ende der 
1980er Jahre von der US-ame-
rikanischen Hochschullehrerin 
und Aktivistin Peggy McIntosh. 
Rieger-Ladich teilt die von McIn-
tosh aufgelisteten „unverdienten 
Vorteile“ für Weiße in drei Grup-
pen ein: Gemeint sind erstens 
Umstände, die allen zugänglich 
sein sollten, etwa bezahlbarer 
Wohnraum oder vorurteilsfreie 
Rechtsprechung, zweitens Re-

präsentation in kulturellen Erzeug-
nissen wie Zeitungen, Filmen oder 
Schulbüchern, drittens das zweifel-
hafte Vorrecht, „sich gegenüber Mit-
gliedern marginalisierter Gruppen auf 
inakzeptable Weise zu benehmen“ 
(S. 127), ohne dafür sanktioniert zu 
werden. Insgesamt ist die Darstel-
lung von McIntoshs Konzeption zwar 
informativ, doch bleiben deren Wider-
sprüchlichkeiten und Unklarheiten 
weitgehend unterbelichtet. So plä-
diert McIntosh dafür, Rechte, die allen 
Menschen als Menschen zukommen 
sollen, nicht als Privilegien, sondern 
als Rechte zu bezeichnen. Für die Un-
terscheidung gibt sie allerdings keine 
weiteren Kriterien an. Ihre Defi nition 

Unberechtigte Wettbewerbsvorteile?
Rezension

Markus Rieger-Ladich über das Privileg als „Kampfvokabel und
Erkenntnisinstrument“
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von Privilegien als „unverdienten Vor-
teilen“ wirft die Frage auf, was dem-
gegenüber „verdiente“ Vorteile sind 
und auf welchem Prinzip ihr Erwerb 
beruht. Und schließlich warnt McIn-
tosch davor, ihre Begriffe zu nutzen, 
um anderen Vorwürfe und Schuldge-
fühle zu machen, was wiederum da-
rauf hindeutet, dass genau das pas-
siert, so wie es heute in den sozialen 
Medien zu besichtigen ist. 
Erst am Ende des Buchs werden Kri-
tiken am gegenwärtigen Privilegien-
diskurs referiert. Privilegien, so lautet 
ein Einwand, lassen sich nicht dadurch 
verändern, indem man sich zu ihnen 
bekennt, vielmehr kann diese Praxis 
sogar zur Distinktion und zur Festi-
gung der eigenen Position dienen. 
Rieger-Ladich hält es aber für legitim, 
wenn Menschen „aus minderprivi-
legierter Position […] dazu aufrufen, 
Wettbewerbsvorteile, die bestimmte 
soziale Gruppen genießen, auf ihre 
Berechtigungen hin zu überprüfen“ 
(S. 163f.). 

Die Wortwahl lässt aufmerken: Viel-
leicht ist so manche Privilegienkritik 
ein unrefl ektierter Ausdruck gesell-
schaftlicher Verhältnisse, in denen 
Konkurrenz vorherrscht. Zweifellos 
konkurrieren z.B. behinderte Men-
schen mit Nichtbehinderten um 
Wohnraum oder Arbeitsplätze. Aber 
eine nachhaltige Lösung würde we-
der in einem „Schonraum“ für die 
Benachteiligten noch in einem „fairen 
Wettbewerb“ bestehen, in dem es 
notwendigerweise Gewinner und Ver-
lierer gibt. Vielmehr müsste es langfri-
stig darum gehen, gemeinsam dafür 
zu sorgen, dass genug für alle da ist. 

MICHAEL ZANDER

Markus Rieger-Ladich: 
Das Privileg. Kampfvokabel und 
Erkenntnisinstrument. 
Reclam-Verlag, Ditzingen und 
Stuttgart, 2022, 192 Seiten, 16 Euro

Die ersten Behindertenwerkstätten 
sind in den 1960er Jahren gegrün-
det worden. Für viele Menschen mit 
Behinderung wird der Weg in eine 
solche Werkstatt als alternativlos 
vorgegeben. Warum ist das so?  

Im Jahr 2018 gab es 736 Behinder-
tenwerkstätten in Deutschland, mit 
insgesamt 2.884 Standorten. 2002 
waren es noch 668 Werkstätten. 
Mittlerweile sind mehr als 300.000 
Menschen mit Behinderungen in 
einer Werkstatt beschäftigt. Davon 
haben 75,5% eine sogenannte gei-
stige Behinderung, 20,97% eine 
psychische und 3,48% eine kör-
perliche Behinderung. Werkstatt-
beschäftigte verfügen über keinen 
Arbeitsvertrag, sie verdienen ca. 
1,35 Euro pro Stunde. Es gibt kei-
nen Tarifvertrag und keine gewerk-
schaftliche Vertretung.

Fördern und wirtschaften?

Die Werkstätten sollen individuell 
fördern, rehabilitieren und auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt vermit-
teln, gleichzeitig sind sie verpfl ich-
tet, wirtschaftlich zu arbeiten. Der 
jährliche Umsatz für alle diese 
Werkstätten liegt bei rund acht Mil-
liarden Euro.

Unzählige große und mittelstän-
dige Unternehmen lassen ihre Pro-
dukte in Behindertenwerkstätten 
produzieren oder lagern Dienstlei-
stungen dorthin aus. Darunter sind 
Unternehmen und Organisationen 
wie Volkswagen, Thyssen Krupp, 
Siemens, Daimler, Panasonic, das 
Goethe Institut, Start-Ups und 
auch Unternehmen mit Fairtrade-
Standards. Die Behindertenwerk-
stätten konkurrieren mit anderen 
Billiglohn-Anbietern aus dem Aus-
land.  Arbeitstage von acht Stun-
den, Akkordarbeit, stumpfsinnige 

Fließbandarbeit und Termindruck 
gehören häufi g zum Arbeitsalltag.

Und der Staat?

Werkstattbeschäftigte tauchen 
nicht in der Arbeitslosenstatistik 
auf. Viele Bundesländer sind Ge-
sellschafter bei Behindertenwerk-
stätten oder betreiben diese direkt 
selbst. Staatliche Leistungsträger 
zahlen den Behindertenwerkstät-
ten jährlich im Durchschnitt 16.592 
Euro pro beschäftigter Person. Zu-
sätzlich wird von staatlicher Seite 
auch die Grundsicherung der Be-
schäftigten gezahlt. Von den an die 
Behindertenwerkstätten gezahlten 
öffentlichen Gelder fl ießen laut ei-
ner Studie knapp 50 Prozent durch 
Abgaben, Versicherungen etc. zu-
rück in die öffentliche Hand. Darü-
ber hinaus müssen öffentliche Auf-
träge nicht EU-weit ausgeschrieben 
werden.

Hochgerechnet verschaffen Werk-
stätten für behinderte Menschen 
der öffentlichen Hand ein Plus 
von 400 Millionen Euro. Es wird 
also deutlich: Behindertenwerk-
stätten sind politisch gewollt und 
entsprechend strukturell etabliert. 
Gleiches kann über Inklusion in der 
Arbeitswelt leider nicht behauptet 
werden. Unternehmen, die weniger 
als fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze 
mit schwerbehinderten Arbeitneh-
merInnen besetzen, müssen eine 
Abgabe zahlen. Das Geld wird an-
teilig zur Finanzierung von Behin-
dertenwerkstätten eingesetzt.

Das muss und kann sich durch po-
litische Maßnahmen ändern. Das 
hat sich u.a. Jobinklusiv zum Ziel 
gesetzt. Dort gibt es Informationen 
und auch einen Leitfaden für eine 
inklusivere Arbeitswelt, zu fi nden 
unter https://jobinklusive.org/wp-
content/uploads/2022/05/Leitfa-
den-Empowerment-Final.pdf

ERIKA FEYERABEND, ESSEN

Warum?
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Biografi en im newsletter

„Alles Erdenkliche hätte ich sein kön-
nen – vielleicht sogar einer jener Men-
schen, die ich manchmal wegen ihres 
Studiums beneide –, wenn ich ohne 
Körperbehinderung zu meinem Le-
benslauf angetreten wäre, nur eines 
nicht: Ich selbst! Dieser bestimmte 
Mensch mit meinem Namen ist gar 
nicht anders zu denken als mit ei-
ner spastischen Lähmung, die seine 
Geh-, Greif- und Sprechfähigkeit ein-
schränkt.“ Mit diesen Sätzen beginnt 
Fredi Saal seine biografi schen Erin-
nerungen und fragt schon mit dem 
Buchtitel: „Warum sollte ich jemand 
anderes sein wollen?“

Fredi Saal wurde 1935 in Hannover 
geboren. Während der Vater ihn ab-
lehnte, hielt die Mutter zu ihm. Dies 
zu einer Zeit, in der Fachleute wie 

der international geschätzte Chi-
rurg und Orthopäde Adolf Lorenz 
Behauptungen von sich gaben wie: 
„Manche Spastiker zeigen sogar ein-
seitige Begabungen, besonders in 
musikalischer Beziehung, aber zu 
vollwertigen Menschen werden sie 
doch kaum (…) Alles Üble, was den 
Krüppeln nachgesagt wird, sie seien 
heimtückisch, verschlagen, rachsüch-
tig usw., bezieht sich ausschließlich 
auf den Spastiker“. Und wäre Saal 
vier Jahre später zur Welt gekommen, 
wäre die Wahrscheinlichkeit groß ge-
wesen, im Rahmen der Kinder-‚Eutha-
nasie‘ getötet worden zu sein.

Die begutachtenden Mediziner atte-
stierten Fredi Saal völlige Bildungs-
unfähigkeit und geistige Behinde-
rung. Er verbrachte seine Kinderjahre 
selten zu Hause, viel mehr in orthopä-
dischen Kliniken, im Krankenhaus und 
zuletzt in der Kinderstation der Anstalt 
Eben-Ezer für geistig behinderte Men-
schen. In dieser evangelischen Insti-
tution im nordrhein-westfälischen 
Lemgo bekommt Saal nur dank dem 
hartnäckigen Druck der Mutter mini-
male Anstaltsbildungsfähigkeit mit 
entsprechendem Unterricht in der 
Schulstation zugebilligt. Saal erkennt 
rückblickend in den Anstalten die 
„Funktion von sozialen Entsorgungs-
parks“, die gepriesen werden, in 
Wirklichkeit aber seien sie die „land-
schaftlich reizvollen Behinderten-
gehege, für einen Ausfl ug zur allge-
meinen Besichtigung und religiösen 
Erbauung freigegeben“. Und weiter in 
seiner Kritik: Ein „Käfi g bleibt ein Kä-
fi g, mit verrosteten oder vergoldeten 
Gitterstäben. Eingesperrt kann man 

sich nicht ‚zuhause‘ fühlen.“ Denn ab-
hängige „Behinderte dürfen eben ihre 
Eigenständigkeit nicht zeigen. Sonst 
müssen sie in der Anstalt untergehen. 
Das Heim ist nicht auf den eigenstän-
digen Menschen angelegt, sondern 
auf die kollektive Bewahrung unlieb-
samer Zeitgenossen.“ Um dieser Situ-
ation zu entkommen, entschloss sich 
der jugendliche Saal zur Flucht durch 
ein zufällig nicht verriegeltes Toilet-
tenfenster. Der Ausbruch endete we-
gen fehlender Tickets auf dem näch-
sten größeren Bahnhof in dem bereits 
wartenden Auto der Polizei. Als Strafe 
wurde er von der Oberschwester der 
diakonischen Einrichtung Eben-Ezer 
grün und blau geprügelt und acht 
Tage in eine Einzelzelle gesperrt.  

Nach den letzten Jahren der Schulzeit 
in einer anderen Einrichtung kam Saal 
mangels ihm zugetrauter berufl icher 
Perspektiven in eine Korbmacher-
werkstatt. Weil er aufgrund seiner 

Fredi Saal
Autor und Pionier der Selbsthilfe
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Beeinträchtigungen die ver-
langten Arbeiten nicht lei-
sten konnte, beschreibt er 
seine Erfahrungen dort als 
„besonders subtile Folter“. 
Um dem zu entkommen, 
meldete er sich selbst beim 
Arbeitsamt – ergebnislos, 
die Angestellten wussten 
mit ihm nichts anzufangen. 
Saal erfuhr, dass seine Ver-
mittler der Überzeugung 
waren, er „dürfe unmöglich 
in einem Betrieb arbeiten, 
in dem überwiegend Frauen 
beschäftigt werden“. Die 
Verwaltungsangestellten 
gingen selbstverständlich 
davon aus, dass die angeb-
lich besondere und mei-
stens unterdrückte Triebhaf-
tigkeit (körper-)behinderter 
Männer durch übermäßige 
äußere Reize unkontrolliert 
zum Ausbruch kommt.  

Nachdem Saal zufällig mit-
bekommen hatte, dass an 
Kursen der Volkshochschu-
le sich auch Teilnehmer ohne Einkom-
men kostenlos einschreiben können, 
nahm er, wie er selbst schreibt, sei-
nen Mut zusammen und belegte Kur-
se in Englisch und Philosophie. Damit 
begann eine Karriere, an dessen Ende 
die Würdigung als herausragender 
Denker und scharfer Beobachter 
steht. In zahlreichen Aufsätzen nahm 
er zu behindertenpolitischen Fragen 
seiner Zeit Stellung. Schon 1958 ini-
tiierte er in Hannover einen Freund-
schaftskreis für behinderte und nicht 
behinderte Frauen und Männer zum 
Erfahrungsaustausch und um die ver-
breitete Isolation zu durchbrechen. 
Diese Initiative muss als eine Pionier-
leistung der Selbsthilfe jenseits tradi-
tioneller Institutionen in der jungen 
Bundesrepublik Deutschland gewer-
tet werden, an die zehn Jahre später 
die ersten der gegenwärtig vieler 
Orts ansässigen ‚Clubs Behinderter 

und ihrer Freunde‘ anknüpften. Trotz 
aller persönlichen Anerkennung hat 
Fredi Saal seinen kritisch eigensin-
nigen Blick bewahrt: „Solange das 
Behindertenschicksal immer noch als 
bedauernswert, ‚nichtseinsollend‘ 
empfunden wird, solange erfordert 
es vom einzelnen Behinderten noch 
viel Mut, sich im normalen Leben als 
normaler Mensch behaupten zu wol-
len. Das Schlimmste ist, dass es ihm 
schwer gemacht wird, es einfach erst 
einmal zu lernen. Und wenn er es 
lernt, dann nur unter unverhältnismä-
ßig großen Anstrengungen. Und das 
nicht, weil er behindert ist, sondern 
weil er durch die Nichtanerkennung 
und die persönliche Nicht-Respektie-
rung behindert wird.“ Fredi Saal ist 
im September 2010 kurz vor seinem 
75. Geburtstag gestorben.

UDO SIERCK, HAMBURG

Buchtipp

Ausschluss und 
„Euthanasie“ gestern 
– Sterbehilfe und 
Teilhabe heute 
Die Arbeitsgemeinschaft Bund der 
„Euthanasie“-Geschädigten und 
Zwangssterilisierten (BEZ) und mit ihr 
die Herausgeberin Margret Hamm ha-
ben über die Jahre hin „Interviews mit 
zahlreichen Überlebenden geführt“ 
„die Ausschluss und Zwangssterili-
sation in der Zeit des Nationalsozia-
lismus selbst erlitten haben, ebenso 
wie mit Angehörigen von Opfern der 
NS-„Euthanasie“, deren Familienmit-
glieder ermor-
det worden 
waren“. Auf 
dieser Grund-
lage beruht 
das Buch.
Daneben sind 
einige Auto-
ren und Auto-
rinnen vertre-
ten, die sich 
u.a. mit den 
Brüchen und 
Kontinuitäten 
mit der NS-Zeit beschäftigen. Zum 
Beispiel Joachim Weber, Professor an 
der Hochschule Mannheim. Der Bei-
trag liefert „eine Geschichte von Aus-
schließungen“. Zum Beispiel Erika 
Feyerabend, Mitbegründerin und Au-
torin beim „BioSkop – Forum zur Be-
obachtung der Biowissenschaften“, 
die die aktuelle Sterbehilfediskussion 
in diesem Kontext interpretiert. 
Eine  längere Besprechung des lesens-
werten Buches ist zu fi nden unter hpt-
ts://www.werner-raetz.de/wp-con-
tent/uploads/2023/03/hamm.pdf.
Informationen zum Bund der „Eutha-
nasie“-Geschädigten und Zwangs-
sterilisierten fi ndet man unter htt-
ps://www.euthanasiegeschaedigte
-zwangssterilisierte.de/
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Für Technik interessiere ich mich ei-
gentlich null. Computer? Hauptsache 
sie funktionieren. Autos? Sollen halt 
fahren können. Irgendwelche neuen 
Gadgets? Mir egal. Dennoch: Technik 
ist aus meinem Leben nicht wegzu-
denken. Unterm Hintern der Rollstuhl 
mit vier Rädern, in den Ohren High-
Tech-Hörgeräte, die meine an Taub-
heit grenzende Schwerhörigkeit mit 
der Schallstärke eines Pressluftham-
mers überwinden. Nachts pumpt ein 
Atemgerät passgenau Luft in meine 
Lungen, damit sie weiterhin einiger-
maßen gut funktionieren. In meinen 
Oberschenkeln stabilisieren Metall-
stäbe meine brüchigen Knochen.

Ich könnte also behaupten, ich sei ein 
Cyborg, ein »Cybernetic Organism«, 
ein Mischwesen aus Mensch und Ma-
schine. Damit könnte ich mich auf eine 
Stufe stellen mit coolen Science-Ficti-
on-Heldinnen oder Computerspielfi -
guren. Deren Körper werden von der 
Technik nicht nur ergänzt, sondern 
verbessert. Ich könnte vielleicht in 
den Berliner Cyborgs e. V. eintreten 
und mich beraten lassen, wie ich mei-
ne Wahrnehmungsfähigkeiten noch 
erweitern kann, etwa durch unter 
der Haut eingepfl anzte digitale Sen-
soren. Für die feministische Philoso-
phie wäre ich, im Anschluss an Donna 
Haraways bahnbrechendes »Cyborg 
Manifesto« von 1985, eine Metapher 
für die Überwindung des Natur-Tech-
nik-Dualismus. Sinnbildlich würde 
ich dafür stehen, dass die Vorstellung 
eines autonomen, souveränen Sub-
jekts »Frau« eine essenzialistische 
Illusion ist. Als Cyborg wäre ich eine 
postmoderne, feministische Ikone, 
ein Memento dafür, dass wir alle ver-
netzt sind mit unserer Umwelt und 
dass genau darin ein emanzipatives, 
zukunftsweisendes Moment liegt.

Das klingt alles unglaublich aufregend 
und avantgardistisch – bis mir die Re-
alität im Jahr 2023 wieder einfällt. Bis 
ich daran denke, dass mein Atemgerät 
Strom braucht, der in den nächsten 
Monaten öfter mal ausfallen könnte, 
und ausserdem funktionierende Mi-
krochips. Bis meine Hörgeräte nach 
neuen Batterien verlangen, deren Lie-
ferung, genau wie die der Mikrochips, 
auf lange Sicht ungewiss ist. Bis mir 
die nächste Panne mit dem Rollstuhl 
vor meinem geistigen Auge erscheint, 
deren Reparatur mangels Fachkraft 
oft Tage dauern kann und mich da-
mit zum Hausarrest verurteilt. Bis ich 
daran denke, dass der Klimawandel 
mitsamt seiner Naturkatastrophen 
und Hitzewellen mein störanfälliges 
System zum Einsturz bringen kann.

Tatsächlich bin ich wohl nur ein ganz 
banaler Mensch, der – wie alle Men-
schen – von Technik abhängig ist, 
und damit auch vom Zugang zu öko-
nomischen Ressourcen. Im Globalen 
Norden lebend und von Krieg und Kri-
sen bisher verschont geblieben, ge-
höre ich zu den Privilegierteren unter 
den behinderten Menschen weltweit 
– noch. Doch worin sollte sich meine 
fragile Zukunft qualitativ unterschei-
den von jener, die nichtbehinderte 
Menschen erwartet? Höchstens darin, 
dass meine Abhängigkeit von Technik 
augenfälliger und sichtbarer ist als 
die der Nichtbehinderten, dass sie 
als »Behindertenhilfsmittel« stigmati-
siert ist, im Gegensatz zu den ganzen 
neuen Gadgets, Autos und Compu-
tern, von Fahrrädern und Brillenge-
stellen ganz zu schweigen. Wenn ich 
Metapher für irgendwas bin, dann 
vielleicht dafür, dass eine krisenhafte 
Zukunft uns alle verletzlich macht.

REBECCA MASKOS, BERLIN

Mein Leben als Cyborg
… oder doch nur als normaler Mensch in 
unsicheren Zeiten?

 Fortsetzung von S.3

Die Menschenrechte sind ein wich-
tiger normativer Bezugspunkt, sowohl 
für den behinderten- als auch für den 
klimapolitischen Diskurs. Aber die 
Bewegungen müssen auch die struk-
turellen Ursachen der Krise stärker 
in den Blick nehmen. Der britische 
Historiker Eric Hobsbawm schrieb be-
reits Ende der 1990er Jahre in einem 
Ausblick auf das 21. Jahrhundert, ein 
Gleichgewicht im Stoffwechsel mit der 
Natur sei „unvereinbar mit einer Welt-
wirtschaft, die auf dem unbegrenzten 
Profi tstreben von Wirtschaftsunter-
nehmen beruht, welche ja per defi niti-
onem diesem Ziel verpfl ichtet sind und 
die darum auf einem freien Weltmarkt 
konkurrieren.“ Wenn die Menschheit 
eine Zukunft haben solle, dann könne 
der globalisierte Kapitalismus keine 
haben. Die Ausbeutung von Men-
schen und Natur nimmt keine Rück-
sicht auf Menschen mit chronischen 
Krankheiten oder Behinderungen. 
Klima-, Behinderten- und Menschenr
echtsaktivist*innen dürfen sich dieser 
Einsicht nicht verschließen.

MICHAEL ZANDER
Erstveröffentlichung am 03.02.2023 im 
neuen deutschland
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Dr. Michael Zander vertritt derzeit 
die Professur »System der Rehabi-
litation« im Studiengang Rehabi-
litationspsychologie an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal. Er ist 
in der Behinderten- und Klimabe-
wegung aktiv.


